
SATZUNG DER 
„WORLD HABITAT SOCIETY“ e.V. (WHS e.V.) 

 
 

§ 1 
Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 
(1) Der Verein führt den Namen „World Habitat Society (WHS) e.V.“ 
 
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Paderborn. 
 
(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 

§ 2 
Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit 

 
(1) Der Verein ist ein freiwilliger Zusammenschluß von Personen und  

Institutionen, die sich in ihren jeweiligen Arbeitsgebieten mit der  
gegenwartsbezogenen Forschung, der Lehre, der Dokumentation  
und der praktischen Umsetzung von Innovationen zur Erhaltung 
natürlicher Ökosysteme und ihrer Artenvielfalt sowie deren nach- 

 haltige Nutzung durch den Menschen in globaler Dimension befass- 
 sen. 
 
(2) Der Verein hat sich zur Aufgabe gestellt 

a) regionale und Länder bezogene Arbeitstagungen abzuhalten, die  
der Information und Kommunikation über laufende Forschungsar- 
beiten und Aktivitäten der Mitglieder dienen; 

b) interdisziplinäre Forschungsvorhaben anzuregen und ihre Durch- 
führung finanziell oder durch Beratung zu fördern; 

c) Die Forschungstätigkeiten und Aktivitäten zu dokumentieren und  
den Mitgliedern zugänglich zu machen; 

d) den wissenschaftlichen Nachwuchs in interdisziplinärer und zielge- 
richteter Arbeit finanziell und beratend zu fördern; 

 e) alle beteiligten und interessierten Personen, Institute und Behörden 
     über Entwicklungen auf dem Gebiet der Umweltforschung und be- 
     sonders der Umweltgefährdung zu informieren. 
 



(3) Die Verbindungen zu Instituten und Wissenschaftlern sollen von den 
Mitgliedern gesucht, gepflegt und erweitert werden. Der Vorstand des 
Vereins unterstützt die Mitglieder bei der Vermittlung und Aufnahme 
entsprechender Kontakte. 

(4) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Ab- 
gabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster 
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(5) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke ver- 
wendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den  
Mitteln des Vereins. Es darf keine Person des Vereins durch Aus- 
gaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhält- 
nismässig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(6) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seiner bisherigen Zwecke  
wird das Vermögen des Vereins zur Verwendung an eine 
gemeinnützige Organisation übergeben. 
 

§ 3 
Erwerb der Mitgliedschaft 

 
(1) Die Mitgliedschaft steht allen Personen und Institutionen offen, die  

sich im Bereich der Forschung und Lehre, der Dokumentation, in den 
Medien, im öffentlichen Leben und in der Wirtschaft kontinuierlich und 
nachhaltig mit der Umwelt befassen. 

(2) Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher 
Aufnahmeantrag, der an den Vorstand gerichtet werden soll. 

(3) Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Vorstand. 
 

§ 4 
Beendigung der Mitgliedschaft 

 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss, Streichung von der  

Mitgliederliste oder Austritt aus dem Verein. 
(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vor- 

stand. Der Austritt kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres erklärt 
werden, wobei eine Kündigungsfrist von 3 Monaten einzuhalten ist. 

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mit- 
gliederliste gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung 
mit der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen oder von Umlagen im 
Rückstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, wenn 
nach der zweiten Mahnung ein Monat vergangen ist und in dieser 



Mahnung die Streichung angedroht wurde. Der Beschluss des 
Vorstandes über die Streichung soll dem Mitglied mitgeteilt werden. 

(4) Wenn ein Mitglied schuldhaft in grober Weise die Interessen des 
Vereins verletzt, kann es durch Beschluss des Vorstands aus dem 
Verein ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung muss der 
Vorstand dem Mitglied Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen 
Stellungnahme geben. Gegen den Beschluss kann das Mitglied 
Berufung an die Mitgliederversammlung einlegen. Die Berufung ist 
innerhalb eines Monats beim Vorstand einzulegen. 

 
§ 5 

Mitgliedsbeiträge 
 

(1) Von den Mitgliedern werden Jahresbeiträge erhoben. Zur 
Finanzierung besonderer Vorhaben oder zur Beseitigung finanziel- 
ler Schwierigkeiten des Vereins können Umlagen erhoben werden. 

(2) Höhe und Fälligkeit von Jahresbeiträgen und Umlagen werden von 
der Mitgliederversammlung festgesetzt. 

(3) Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Beiträgen und 
Umlagen befreit. Sie können jedoch den Verein durch Spenden 
fördern. 

 
§ 6 

Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 

Die Mitglieder sind berechtigt, an den Veranstaltungen des Vereins 
teilzunehmen. 
 

§ 7 
Organe des Vereins 

 
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. Der 
Verein arbeitet bei der Erfüllung seiner Aufgaben mit den Mitgliedern 
zusammen. 
 

§ 8 
Vorstand 

 
(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden 

Vorsitzenden, dem Schatzmeister, dem Schriftführer und bis zu fünf 
weiteren Beisitzern. Eine Kooptation weiterer Beisitzer ist durch 



Mehrheitsbeschluss der Mitgliederversammlung oder durch 
einstimmigen Beschluss des Vorstands möglich. 

(2) Der Vorstand des Vereins i. S. v. § 26 BGB besteht aus dem 
Vorsitzenden, dem Stellvertretenden Vorsitzenden und dem 
Schatzmeister. 

 
§ 9 

Zuständigkeit des Vorstands 
 

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie 
nicht durch die Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. 
Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 
a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie 

Aufstellung der Tagesordnung; 
b) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung; 
c) Aufstellung des Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung eines 

Jahresberichts; 
d) Beschlussfassung über die Aufnahme und Streichung von 

Mitgliedern; 
e) Beschlussfassung über sämtliche Rechtsgeschäfte. 
 

§ 10 
Wahl und Amtsdauer des Vorstands 

 
(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 

fünf Jahren gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl im Amt. Jedes 
Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Zu Vorstandsmitgliedern 
können nur Mitglieder des Vereins gewählt werden. Mit Beendigung 
der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt eines 
Vorstandsmitglieds. 

(2) Scheidet ein Mitglied des Vorstands vorzeitig aus, so kann der 
Vorstand für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen 
Nachfolger kooptieren. 

 
§ 11 

Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands 
 
(1) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei 

dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden, einberufen 
werden; die Tagesordnung braucht nicht angekündigt werden. 

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mit- 



glieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit 
die des stellvertretenden Vorsitzenden. 

(3) Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle 
Vorstandsmitglieder dem Gegenstand der Beschlussfassung 
zustimmen. 

 
§ 12 

Mitgliederversammlung 
 

(1) Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten 
zuständig: 
a) Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans 

für das nächste Geschäftsjahr; Entgegennahme des 
Jahresberichts des Vorstands; Entlastung des Vorstands; 

b) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge; 
c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands; 
d) Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die 

Auflösung des Vereins; 
e) Ernennung von Ehrenmitgliedern. 

(2) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Zur 
Ausübung des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied schriftlich 
bevollmächtigt werden. Die Bevollmächtigung ist für jede Mitglieder-  
versammlung gesondert zu erteilen, ein Mitglied darf jedoch nicht 
mehr als drei fremde Stimmen vertreten. 
 

§ 13 
Einberufung der Mitgliederversammlung 

 
(1) Mindestens einmal im Jahr soll die ordentliche 

Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat schriftlich unter Angabe der 
Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem Versanddatum 
des Einladungs- 
Schreibens. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als 
zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein 
schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung 
setzt der Vorstand fest. 

(2) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor einer Mitglieder- 



versammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der 
Tagesordnung beantragen. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn 
der Mitgliederversammlung die Ergänzung bekannt zu geben. Über 
Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die in Mitglieder-
versammlungen gestellt werden, beschließt die Versammlung. 
 

§ 14 
Außerordentliche Mitgliederversammlung 

 
Eine ausserordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand 
einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn ein 
Zehntel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und 
Gründe beantragt. 
 

§ 15 
Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

 
(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen 

Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden oder dem 
Schatzmeister geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, 
bestimmt die Versammlung den Versammlungsleiter. Bei Wahlen 
kann die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlgangs und 
vorhergehenden Diskussion einem Wahlausschuss übertragen 
werden. 

(2) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die 
Abstimmung muss schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel 
der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt. 

(3) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im allgemeinen mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimment- 
haltungen gelten als ungültige Stimmen, zur Auflösung des Vereins ist 
eine Mehrheit von neun Zehnteln erforderlich. 

(4) Eine Änderung des Zecks des Vereins kann nur mit Zustimmung aller 
Mitglieder beschlossen werden. Die schriftliche Zustimmung der in 
der Mitgliederversammlung nicht anwesenden Mitglieder kann nur 
innerhalb eines Monats gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 

(5) Bei den Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhalten hat. Hat niemand mehr als die Hälfte der 
abgegebenen Stimmen erhalten, so findet zwischen den beiden 
Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl 
statt. Gewählt ist dann derjenige, der die meisten Stimmen erhalten 



hat. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das von dem 
Versammlungsleiter zu ziehende Los. 

(6) Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 
aufzunehmen, das vom jeweiligen Schriftführer und 
Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist. 

 
§ 16 

Auflösung des Vereins 
 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung 
mit einer Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen gültigen 
Stimmen beschlossen werden. 

(2) Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der 
Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende gemeinsam 
vertretungsberechtigte Liquidatoren. 

(3) Das nach Beendigung der Liquidation vorhandene Vermögen fällt an 
eine gemeinnützige Organisation. 

(4) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der 
Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine 
Rechtsfähigkeit verliert. 

 
 
Paderborn, den 28.01.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




